
 

 

 

 

GBS Software AG 

Karlsruhe 

 

ISIN DE000A3MQR99 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Die Aktionäre1 der GBS Software AG werden hiermit zu der  

am 20. Dezember 2024, um 10:00 Uhr (MEZ) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 

in das 

 

IHK Haus der Wirtschaft Karlsruhe 

Lammstraße 13-17 

76133 Karlsruhe 

 
eingeladen. 

 
 
 
 

 
  

 
1 Die Inhalte dieser Einberufung sprechen alle Geschlechter (m/w/d) gleichermaßen an. Zur besseren Lesbarkeit wird in der 
Regel die männliche Sprache (z.B. Aktionäre) verwendet. 
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I. Tagesordnung 
 
TOP 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des Lageberichts des Vorstandes für 

die Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 
 
Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Am Storrenacker 1a, 76139 
Karlsruhe) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind auf der Internetseite der Gesellschaft (https://gbs-
ag.com) veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der 
Unterlagen erteilt. Ferner werden die Unterlagen während der Hauptversammlung im Internet zugänglich sein. 
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. 
Entsprechend ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung erforderlich. 

 
 
TOP 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 

 
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 
 
 

TOP 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 

 
 
TOP 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Dr. Heide & Noack PartGmbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Steuerberatungsgesellschaft, Dresden, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen sowie 
vorsorglich zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte zu bestellen. 
 
 

TOP 5. Beschlussfassung über die Änderung und Ergänzung von § 9 und § 11 der Satzung 
 

5.1 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den § 9 Absatz 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen: 
 
„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.“ 
 
5.2 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den § 11 Absatz 3, Satz 1, der Satzung wie folgt neu zu fassen: 
 
„(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu 
bestehen hat, jedoch in keinem Fall weniger als drei Mitglieder, persönlich oder durch schriftliche Stimmabgabe 
an der Beschlussfassung teilnehmen.“ 
 
5.3 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den § 11 der Satzung um einen neuen Absatz 4 wie folgt zu ergänzen. 
Aus dem bisherigen § 11 Absatz 4 der Satzung wird sodann der Absatz 5; aus dem bisherigen § 11 Absatz 5 der 
Satzung wird sodann der Absatz 6 und aus dem bisherigen § 11 Absatz 6 der Satzung wird sodann der Absatz 7. 
 
„(4) Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich 
etwas anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der betreffenden Sitzung 
den Ausschlag.“ 
 

 
TOP 6. Wahl des Aufsichtsrates 

 
Der Aufsichtsrat der GBS Software AG besteht nach § 96 (1), § 101 (1) AktG sowie nach Eintragung des unter 
Tagesordnungspunkt („TOP“) 5.1 der Hauptversammlung zum Beschluss vorgeschlagenen 
Beschlussvorschlages in das Handelsregister der Gesellschaft gem. § 9 (1) der Satzung der GBS Software AG 
aus sodann vier Mitgliedern und setzt sich gem. §§ 96, 101 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre 
zusammen. 
 
Die gegenwärtigen Mitglieder des Aufsichtsrats, die Herren Johann Praschinger, Dr. Laurenz Kohlleppel und Dr. 
Stefan Berz wurden durch die ordentliche Hauptversammlung am 26.08.2022 gewählt. Gemäß Beschluss der 
ordentlichen Hauptversammlung der GBS Software AG vom 26.08.2022 endet ihre Amtszeit mit Beendigung der 
ordentlichen Hauptversammlung, in der über die Entlastung des betreffenden Aufsichtsratsmitglieds für das 
Geschäftsjahr 2025 beschlossen wird; voraussichtlich ist dies somit die Hauptversammlung, die im Geschäftsjahr 
2026 stattfindet. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, für die Zeit ab Eintragung der unter TOP 5.1 der Hauptversammlung zum 
Beschluss vorgeschlagenen Satzungsänderung über die Vergrößerung des Aufsichtsrates auf vier Personen, 
jedoch frühestens ab Beendigung der Hauptversammlung am 20. Dezember 2024 zusätzlich folgende Person in 
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den Aufsichtsrat zu wählen: 
 

Herrn Frank Hertzsch, Oybin, Unternehmer und ehem. Vorstand der durch die GBS Software AG 
beherrschten Beteiligungsgesellschaft Recycling Ostsachsen AG, Zittau, Hirschfelde. Herr Hertzsch ist 
nicht Mitglied in weiteren Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren Kontrollgremien. 

 
Die Wirksamkeit des Beschlusses unter TOP 6 über die Wahl des Aufsichtsratsmitglieds steht unter der 
aufschiebenden Bedingung, dass die zum Beschluss unter TOP 5.1 vorgeschlagene Satzungsänderung über die 
Vergrößerung des Aufsichtsrates auf vier Personen im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wurde. 
 
Das Mandat des zu wählenden Aufsichtsrats beginnt mit Wirkung der Eintragung der unter TOP 5.1 der 
Hauptversammlung zum Beschluss vorgeschlagene Satzungsänderung über die Vergrößerung des 
Aufsichtsrates auf vier Personen, jedoch frühstens ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das nächste Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit 
entscheidet. Dabei wird gemäß § 9 (2) der Satzung der GBS Software AG das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 
beginnt, nicht mitgerechnet, d. h. das Mandat des zu wählenden Aufsichtsrates gilt bis zur Beendigung der 
ordentlichen Hauptversammlung, in der über die Entlastung des betreffenden Aufsichtsratsmitglieds für das 
Geschäftsjahr 2025 beschlossen wird; voraussichtlich ist dies somit die Hauptversammlung, die im Geschäftsjahr 
2026 stattfindet. 
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II. Gesamtzahl der Stimmen sowie Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.460.000,00 und ist eingeteilt 
in 1.460.000 Stückaktien zum rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Stückaktie. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass 
die Gesamtzahl der Stimmen im Zeitpunkt der Einberufung 1.460.000 beträgt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung 
keine eigenen Aktien. 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei 
der Gesellschaft angemeldet haben. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgen. Ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts weisen die 
Aktionäre nach, indem sie der Gesellschaft einen in Textform (§ 126b BGB) und in deutscher oder englischer Sprache durch das 
depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz vorlegen. Der Nachweis muss 
sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. den 28. November 2024, 24:00 Uhr (MEZ), beziehen. 
 
Die vorgenannte Anmeldung und der vorgenannte Nachweis müssen der Gesellschaft unter der folgenden Adresse bis zum Ablauf 
des 13. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ) zugehen: 
 
GBS Software AG 
c/o AEB AG 
Sautterweg 5, 70565 Stuttgart 
Fax 0711/ 715 90 99 
E-Mail: hv@aeb-ag.de 
 
Eintrittskarten für die Hauptversammlung werden den Aktionären übersandt, nachdem sie sich ordnungsgemäß zur 
Hauptversammlung angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Um die Organisation der Hauptversammlung zu 
erleichtern, bitten wir die Aktionäre, die eine Teilnahme an der Hauptversammlung beabsichtigten, sich frühzeitig anzumelden. 
 
III. Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts: 
 
Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort 
der Hauptversammlung, der Tagesordnung, oben genannter Adressen für die Anmeldung bzw. Übersendung des 
Anteilsbesitznachweises sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen verpflichtet. Darüber hinaus gehende Angaben und 
Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 
Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von 
Aktionären, ausüben lassen. Die Erteilung, der Widerruf und/oder der Nachweis der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft bedürfen 
der Schriftform oder der Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Intermediär noch eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater 
oder eine andere nach § 135 AktG gleichgestellte Person oder Institution zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Eine 
Vollmachterteilung, deren Widerruf bzw. ein Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können postalisch, per Fax 
oder per E-Mail an die folgende Anschrift bzw. E-Mail-Adresse erfolgen. 
 
GBS Software AG 
c/o AEB AG 
Sautterweg 5, 70565 Stuttgart 
Fax 0711/ 715 90 99 
E-Mail: hv@aeb-ag.de 
 
Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer nach § 135 AktG 
gleichgestellten Person oder Institution gelten besondere gesetzliche Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG; eine solche 
Vollmachterklärung muss lediglich nachprüfbar festgehalten werden. In einem derartigen Fall werden die Aktionäre gebeten, sich 
rechtzeitig mit dem zu Bevollmächtigenden wegen einer ggf. von ihm geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Auch wenn sich der Aktionär in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lässt, sind nach den vorstehenden 
Bestimmungen die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Die Gesellschaft bietet den Aktionären und ihren Bevollmächtigten an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimm-
rechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine 
fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorgenannten 
Bestimmungen erforderlich. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden aufgrund einer ihnen erteilten 
Vollmacht das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung erteilt wurde; sie sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. 
 
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedürfen der Schriftform oder der Textform 
(§ 126b BGB). Die Erteilung sowie Änderungen der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
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Stimmrechtsvertreter können – Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes vorausgesetzt – bis spätestens 19. Dezember 2024, 
10:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zugangs) durch Rücksendung des den Aktionären mit der Eintrittskarte zugesandten Formulars 
postalisch, per Fax oder per E-Mail an die nachfolgend genannte Anschrift erfolgen. 
 
GBS Software AG 
c/o AEB AG 
Sautterweg 5, 70565 Stuttgart 
Fax 0711/ 715 90 99 
E-Mail: hv@aeb-ag.de 
 
Für einen Widerruf der Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter gelten die 
vorstehenden Übermittlungswege und Fristen entsprechend. 
 
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer vorgesehenen Sammel- eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine 
zuvor abgegebene Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu diesem Tagesordnungspunkt 
entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. Bitte beachten Sie, dass die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter keine Aufträge oder Weisungen zu Wortmeldungen, zum Einlegen von Widersprüchen gegen 
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennehmen. 
 
Gemäß § 129 Abs. 5 AktG kann der Abstimmende von der Gesellschaft innerhalb eines Monats nach dem Tag der Haupt-
versammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. 
 
Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG  
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 
erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden; ein nach Einberufung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingegangenes Verlangen ist nach § 124a AktG 
unverzüglich nach seinem Eingang bei der Gesellschaft über die Internetseite der Gesellschaft unter  
 
https://gbs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-2024/ 
 
zugänglich zu machen. 
 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand eine Begründung oder 
eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens bis zum 25. November 2024, 24:00 Uhr 
(MEZ) unter folgender Adresse zugehen: 
 
GBS Software AG 
c/o Herrn Notar Christoph Werst 
Morlock & Werst Notare 
Seboldstraße 1 
76227 Karlsruhe 
E-Mail: hauptversammlung@gbs-ag.com 
 
Der oder die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem 
Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Verlangen halten. 
Wird dem Verlangen nicht entsprochen, steht den Antragsstellern gemäß § 122 Abs. 3 AktG der Weg zu den Gerichten frei. 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge 
Nach § 126 Abs. 1, § 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter 
 
https://gbs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-2024/ 
 
veröffentlicht, wenn sie spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d. h. spätestens mit Ablauf des 05. Dezember 
2024, 24:00 Uhr (MEZ) bei der nachfolgend genannten Anschrift, bzw. E-Mail-Adresse eingegangen sind. 
 
GBS Software AG 
c/o Herrn Notar Christoph Werst 
Morlock & Werst Notare 
Seboldstraße 1 
76227 Karlsruhe 
E-Mail: hauptversammlung@gbs-ag.com 
 
Weitergehende Erläuterungen 
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre insbesondere nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 
AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
 
https://gbs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-2024/ 
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Internetseite der Gesellschaft 
Weitere Informationen sowie die nach § 124a AktG zu veröffentlichenden Informationen finden sich auf der Internetseite der 
Gesellschaft (https://gbs-ag.com) und unter 
 
https://gbs-ag.com/investor-relations/hauptversammlung-2024/ 
 
Weitere Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der folgenden Internetseite der 
Gesellschaft verfügbar ist: 
 
https://gbs-ag.com/investor-relations/satzung/  
 
 
 
IV. Hinweis zur Datenverarbeitung für Aktionäre und Aktionärsvertreter 
 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontakts ist die GBS Software 
AG, Am Storrenacker 1a, 76139 Karlsruhe. Fragen in Zusammenhang mit der Datenverarbeitung richten Sie bitte an die o.g. Adresse 
der Gesellschaft oder mittels E-Mail an datenschutz@gbs-ag.com. 
 
Die GBS Software AG verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften. 
 
Die Aktien der Gesellschaft sind Inhaberaktien. Es wird daher kein Aktienregister geführt. Wir erhalten Daten der Aktionäre aber vor 
allem im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung. Es handelt sich dabei um Daten, die der Gesellschaft von 
den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben oder für die Aktionäre aus diesem Anlass von ihren 
depotführenden Banken an die Gesellschaft übermittelt werden. Das sind insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse und weitere 
Kontaktdaten des Aktionärs, Aktienanzahl, Besitzart der Aktie; gegebenenfalls Name und Adresse des vom jeweiligen Aktionär 
bevollmächtigten Aktionärsvertreters. 
 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ggf. zu Zwecken, die mit diesen Zwecken vereinbar sind (insbesondere zur Erstellung 
von Statistiken, z. B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung, die Anzahl der Transaktionen oder für die Übersichten der größten 
Aktionäre). Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen 
wie z. B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, soweit diese 
anwendbar sind. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich und erfolgt auf 
der Rechtsgrundlage des Art. 6 (1) Satz 1 lit. c) EU Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die GBS Software AG Dienstleister, die nur solche 
personenbezogenen Daten erhalten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister 
verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung des Auftraggebers. Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der 
gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht. 
 
Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den Ihnen zustehenden Rechten, können Sie auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter https://gbs-ag.com/datenschutz/ entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den o. g. 
Kontaktdaten bei uns erfragen. 
 
Karlsruhe, im November 2024 
 
GBS Software AG 
Der Vorstand 


